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Kranken-Versicherungspflicht für 

Auslands-Rentner bzw. Pensionisten1 
 

OE: § 73a ASVG Beiträge in der Krankenversicherung von mit inländi-

schen Pensionsleistungen vergleichbaren ausländischen Renten  

 

(1) Wird eine ausländische Rente bezogen, die vom Geltungsbereich der 
Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der so-
zialen Sicherheit und 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu- und abwandern und 574/72 über die Durchführung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 oder eines auch Regelungen über die Krankenversi-
cherung beinhaltenden bilateralen Abkommens über die soziale Sicher-
heit erfasst ist, so ist, wenn ein Anspruch des Beziehers/der Bezieherin 
der ausländischen Rente auf Leistungen der Krankenversicherung be-
steht, auch von dieser ausländischen Rente ein Krankenversicherungsbei-
trag nach § 73 Abs. 1 und 1a zu entrichten. Dieser Beitrag ist in dem 
Zeitpunkt fällig, in dem die ausländische Rente ausgezahlt wird. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger, der eine inländische Pension auszu-
zahlen hat, hat in regelmäßigen Abständen zu ermitteln, ob eine Rente 
nach Abs. 1 bezogen wird. Er hat deren Höhe, deren Leistungsbestandtei-
le, die auszahlende Stelle - einschließlich allfälliger Veränderungen - 
festzustellen sowie zu ermitteln, in welcher Höhe Beiträge von der aus-
ländischen Rente zu entrichten sind. Der Krankenversicherungsträger hat 
über die Beitragspflicht auf Antrag des Leistungsbeziehers mit Bescheid 
abzusprechen (§§ 409 ff.). Werden eine oder mehrere ausländische Ren-
ten bezogen, so ist jener Pensionsversicherungsträger zuständig, bei wel-
chem die Eigenpension fällig wurde. Kommen danach noch mehrere Pensi-
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onsversicherungsträger in Betracht, so sind nacheinander die Versiche-
rungsträger nach dem ASVG, dem GSVG und dem BSVG zuständig. 

(3) Wird die ausländische Rente gleichzeitig mit einer inländischen Pensi-
on bezogen, hat der die inländische Pension auszahlende Pensionsversi-
cherungsträger den für die ausländische Rente zu entrichtenden Kran-
kenversicherungsbeitrag nach Abs. 1 und 2 von der inländischen Pension 
einzubehalten und unmittelbar an den zuständigen Krankenversicherungs-
träger abzuführen. 

(4) Übersteigt der von einer ausländischen Rente zu entrichtende Kran-
kenversicherungsbeitrag nach Abs. 1 die Höhe der gleichzeitig bezogenen 
inländischen Pension, so ist, außer die ausländische Rente ist vom Gel-
tungsbereich der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 erfasst, 
dem/der Versicherten der Restbetrag vom zuständigen Krankenversiche-
rungsträger vorzuschreiben. 

(5) Wird neben der ausländischen Rente keine inländische Pension bezo-
gen, so ist der Krankenversicherungsträger zur Vorschreibung des von 
der ausländischen Rente zu entrichtenden Krankenversicherungsbeitra-
ges nach Abs. 1 und zur Einhebung vom/von der Versicherten verpflich-
tet. Der Krankenversicherungsträger ist berechtigt, zur Vereinfachung 
der Verwaltung, insbesondere bei geringfügigen Beträgen, die Vorschrei-
bung in längeren Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, vorzu-
nehmen. Die für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenver-
sicherung geltenden Rechtsvorschriften sind, soweit nichts anderes be-
stimmt wird, auf die Krankenversicherungsbeiträge nach Abs. 1 anzuwen-
den. 

 

Unken, am 14.02.2016 [l.Ä.] 

 

 


